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Vorwort zur 8. Auflage

Wenngleich die WBO seit der letzten Auflage dieses Werks keine nennens-
werte Änderung erfahren hat, so hat sich die Bundeswehr mit der vielzitierten
„Zeitenwende“ sehr wohl verändert. Das „Dienen wofür“ und ein neues
„Mindset“ Landes- und Bündnisverteidigung stellen die Angehörigen der
Bundeswehr, Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung, auf die neuen Heraus-
forderungen ein. Bei all den zu erwartenden Veränderungen bleibt aber
dennoch das Wertegerüst der Inneren Führung, zu der auch die Wehr-
beschwerde als starkes und justiziables Element der Rechtswahrung zählt,
uneingeschränkt modern. In Zeiten in denen beispielsweise mit dem neuen
Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz Unternehmen eigene Beschwerdestellen mit
einer eigenen Verfahrensordnung einrichten müssen, blickt die Bundeswehr
auf mehr als 60 Jahre Erfahrung mit der Wehrbeschwerde zurück. Auch die
neu eingerichtete Hinweisgeberstelle der Bundeswehr ergänzt allenfalls die
Instrumente zur Rechtswahrung der Soldatinnen und Soldaten, macht aber
die Wehrbeschwerde in keinem Fall überflüssig. Das allein können nur
diejenigen, die von ihr keinen Gebrauch machen. In erfreulicher Weise
wurden die noch in der Vorauflage offen kritisierten „informellen“ Rechts-
behelfe wie die direkte Ansprache der Leitung des BMVg deutlich einge-
schränkt, weil eben die Möglichkeiten und Maßnahmen, die Soldatinnen und
Soldaten bereits jetzt schon zustehen, einen gerichtlich abgesicherten Rechts-
schutz bieten, der keine Erneuerung „durch die Hintertür“ bedarf.
Ende 2023 ist Ministerialdirektor a. D. Dr. Klaus Dau verstorben. In die-

sem Werk, dessen Bearbeitung ich von ihm übernehmen durfte, leben viele
seiner wegweisenden Gedanken und Ideen zum Wehrrecht fort. Danken
möchte ich für die vielen konstruktiven Anmerkungen und Kommentare, die
ich nach Übernahme dieses Werkes erhalten habe und ermutige Sie weiter-
hin, mir zur schreiben, gerne an scheurenlaw@icloud.com. Meine Familie
hat mir den Raum gegeben, mich auch weiterhin um dieses wichtige Werk
zu kümmern, dafür gilt allen mein Dank. Widmen möchte ich es diesmal M.

Andernach, im November 2023 Christoph M. Scheuren





Vorwort zur 7. Auflage

Die WBO ist seit der Vorauflage keiner Änderung unterzogen worden,
womit sie einmal mehr ihre Änderungsbeständigkeit bewiesen hat. Geändert
hat sich indes der Bearbeiter dieses Kommentars. Absicht ist es, das in der
Praxis bewährte Werk in seiner Grundstruktur fortzuführen. Angereichert
und aktualisiert wurde es mit Beispielen aus der eigenen Beratungspraxis in
der Rechtspflege der Bundeswehr sowie mit neuen Erkenntnissen aus Wis-
senschaft und Rechtsprechung. Hierbei wurde Wert daraufgelegt, dass ins-
besondere die zitierte Rechtsprechung veröffentlicht und damit allgemein
zugänglich ist.
Mit gewisser Besorgnis sieht der Bearbeiter aus eigener Anschauung die

Abkehr von der „klassischen“ Beschwerde hin zu direkten Eingaben an die
Leitung des BMVg. Bei einer Perpetuierung dieser Praxis erscheint die Zu-
kunft der bewährten Beschwerde mit der ihr innewohnenden Rechtssicher-
heit und Justiziabilität fraglich.
Bei Herrn Ministerialdirektor a. D.Dr. Klaus Dau möchte ich mich aus-

drücklich für das mit der Übertragung der Verantwortung für diesen Kom-
mentar entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Meiner Familie, insbesonde-
re meiner Frau Anja, gilt der Dank dafür, mich in der Zeit der Überarbeitung
so lange entbehrt zu haben.

Andernach, im Dezember 2019 Christoph M. Scheuren
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